
ORF-Gesetz: Änderungen jetzt! 
 
 
    

In den letzten Wochen gab es breitest und eindrucksvoll manifestiertes Interesse an der 

Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und auch in einer 

Parlamentsdebatte gab es von allen RednerInnen Bekenntnisse zur ORF-Unabhängigkeit. 

Um diese tatsächlich zu sichern, sie auszubauen, ist  allerdings eine umfassende und 

grundsätzliche Reparatur das ORF-Gesetzes unabdingbar. Die ORF-Journalistinnen und –

Journalisten erwarten also, dass jetzt endlich unverzüglich Gesetzesänderungen 

stattfinden, die der demokratiepolitischen Bedeutung des öffentlich rechtlichen 

Rundfunks entsprechen. 

 

Damit die Kluft zwischen der verfassungsrechtlich verkündeten und der realen 

Unabhängigkeit des ORF deutlich kleiner wird, ist vor allem dafür zu sorgen, dass 

wesentliche (Personal-)Entscheidungen nicht länger von einem Gremium abhängen, 

dessen Mitglieder sich weit mehr den Interessen ihrer Entsender, als den Interessen des 

ORF verpflichtet fühlen. Das Aufsichtsgremium des öffentlich-rechtlichen Rundfunks kann 

sicherlich kein „unpolitisches“ sein, aber es muss sichergestellt werden, dass seine 

Mitglieder in der Lage sind unparteiisch, also nicht nach Fraktionsvorgaben, zu agieren, 

zweifelsfreie Kompetenz für das Wirken im Aufsichtsorgan des wesentlichsten 

Medienunternehmens des Landes haben. 

 

Das ORF-Aufsichtsgremium muss also endlich - wie die ORF-JournalistInnen seit Jahren 

immer wieder fordern - analog zu Aufsichtsräten anderer Großunternehmen 

zusammengesetzt werden: Maximal 12 - 15 Mitglieder, ein Drittel davon (nach 

Aktiengesetzbeispiel) Belegschaftsvertreter, die nicht nur durch den Zentralbetriebsrat, 

sondern auch durch die Konzernvertretung (also auch durch die 

BelegschaftsvertreterInnen der ORF-Töchter) und durch die Redakteursvertretung 

entsandt werden, damit auch sichergestellt ist, dass die ORF-JournalistInnen, die das 

Kerngeschäft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks besorgen, im Aufsichtsgremium 

vertreten sind.  

 

Ob es bei der Stiftungskonstruktion bleibt oder es eine AG-Konstruktion (nach 

Nationalbankbeispiel) mit einem Aufsichtsrat gibt, ist nicht allzu wichtig. Ganz wesentlich 

ist allerdings, dafür zu sorgen, dass das ORF-Aufsichtsgremium nicht bei jeder 

Veränderung politischer Mehrheitsverhältnisse diese sofort spiegelt und das dann auch 

(meist recht rasch) in der Besetzung von ORF-Chefpositionen seine Fortsetzung findet. 

Um das zu vermeiden, ist die Schaffung eines sich selbst erneuernden Aufsichtsgremiums 

notwendig. Entscheidend ist natürlich die erstmalige Beschickung. Um da die nötige 

Sachkompetenz und Pluralität sicherzustellen, muss selbstverständlich absolut 

transparent sein, wer  warum als "Eigentümervertreter" entsandt wird, muss u.a. für 

jede/n KandidatIn ein Qualifikationsnachweis veröffentlicht werden. Die Nominierungen 

könnten zB  vom Hauptausschuss des Nationalrats mit 2/3 Mehrheit oder vom 

Bundespräsidenten als Auswahl aus – veröffentlichten – Vorschlägen gesellschaftlich 

relevanter Einrichtungen/Gruppierungen vorgenommen werden. Und dann ist nach den 

jüngste Erfahrungen eine "Cooling-Off-Phase" zwischen dem Ausscheiden aus dem 

Aufsichtsgremium und der Übernahme eines ausschreibungspflichtigen ORF-Postens 

gesetzlich zu fixieren. 

 

Die Sicherung der journalistischen Freiheit im ORF macht auch Verbesserungen des ORF-

Redakteursstatuts, das im Kernbereich 35 Jahre alt ist, notwendig. Es ist endlich ohne 

jegliche Verwässerung umzusetzen, was das ORF-G vom Redakteursstatut verlangt: 

- Den Schutz der journalistischen Mitarbeiter gegen jede Verletzung ihrer Rechte; 

- Die Mitwirkung an personellen und sachlichen Entscheidungen, welche die 

journalistischen Mitarbeiter betreffen. 

 



Das erfordert die Umsetzung folgender Forderungen: 

   1. Jede/r journalistische Mitarbeiter/in, der die Freiheit seiner journalistischen Arbeit 

beeinträchtigt sieht, soll das explizite Recht haben, die Redakteursvertretung anzurufen. 

Die Redakteursvertretung ist verpflichtet, der Sache unverzüglich nachzugehen. Kommt 

es zu keiner Einigung mit der Geschäftsführung, soll das Schiedsgericht entscheiden. 

(Derzeit ist ein solches Verfahren eingeschränkt auf die Weigerung, etwas abzufassen 

und zu verantworten.) 

   2. Die Redakteursvertretung soll ein Begutachtungsrecht vor allen programmrelevanten 

Entscheidungen des Aufsichtsgremiums (Programmpläne, Jahressendeschemen etc.) 

erhalten. Ihre Stellungnahmen sind dem Aufsichtsgremium vorzulegen. 

   3. Redakteursversammlungen bekommen das Recht, mit qualifizierter Mehrheit den 

Vorschlag der Geschäftsführung betreffend die Besetzung von Leitungsfunktionen 

abzulehnen. In einem solchen Fall ist die Stelle erneut auszuschreiben. Auch die  

Abberufung aus journalistischen Leitungsfunktionen muss mit (mindestens 2/3-Mehrheit 

der betroffenen Redakteursversammlung) möglich werden. Dieses Recht ist für die 

Qualitätssicherung von besonderer Bedeutung, weil das Vertrauen der journalistischen 

Mitarbeiter/innen in die fachliche Qualifikation und die Fähigkeit zur Übernahme von 

Führungsaufgaben ihrer Vorgesetzten eine wichtige Voraussetzung dafür darstellt, dass 

die hohen Standards auch erreicht werden können. 

  

Ebenso wie die Unabhängigkeit des ORF ist auch dessen ökonomische Basis zu sichern. 

Das heißt, aus dem ORF-G zu eliminieren sind die (auch verfassungsrechtlich) 

bedenklichen, ökonomisch und medienpolitisch völlig unsinnigen Bestimmungen der 

Koppelung der teilweisen, befristeten Gebührenbefreiungsrefundierung an eine weitere 

"strukturelle Reduktion der Personalkosten" und eine "Reduktion der Pro-Kopf-Kosten". 

Ebenso aus dem ORF-G zu streichen sind  

 das anachronistische, absurde Anhörungsrecht der Landeshauptleute bei der 

Bestellung der ORF-LandesdirektorInnen 

und 

 die mit zeitgemäßem Medienverständnis unvereinbaren Amputationen des ORF-

online-Angebots, nach denen die "Berichterstattung nicht vertiefend" sein darf, die 

Berichterstattung auf den ORF-Landesstudio-Seiten auf "8o Tagesmeldungen pro 

Bundesland pro Kalenderwoche" beschränkt ist und Social-media-Aktivitäten nur 

überaus eingeschränkt stattfinden dürfen.  

 

Die Diskussionen der letzten Wochen haben es unübersehbar gemacht, wie sehr sich der 

demokratiepolitische Zustand eines Landes am Zustand dessen öffentlich-rechtlichen 

Rundfunks ablesen lässt. 
 
 
 
    

 

 


